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[bookmark: _Hlk200617722][bookmark: _Hlk210812755][bookmark: _Hlk216082470]Brandenburg: Landtag berät über kommunale MVZ und Landarztquote 
(Deutsches Ärzteblatt vom 23.04.2026)

Brandenburgs Landtag hat in erster Lesung über ein „Gesetz zur Verbesserung der flächendeckenden hausärztlichen Versorgung im Land Brandenburg und zur Änderung weiterer Vorschriften“ beraten. Wichtigster Bestandteil ist die Einführung einer Landarztquote an der in Gründung befindlichen „Medizinischen Universität Lausitz Carl Thiem“ in Cottbus. Zehn Prozent der dortigen Studienplätze sollen künftig an Bewerber vergeben werden, die sich zu einer zehnjährigen Tätigkeit als Hausarzt in einem unterversorgten Gebiet in Brandenburg verpflichten. Momentan betreut ein Hausarzt in Brandenburg 1.624 Einwohner. In 21 Versorgungsgebieten drohe aber eine Unterversorgung. Für Gesundheitsminister René Wilke ist die Landarztquote eine Maßnahme für die Zukunft, die erst in einigen Jahren wirken werde. Es wäre fahrlässig, sie nicht voranzutreiben. Der BSW-Abgeordnete Andreas Kutsche sprach von einer „Verwaltung des Mangels“. Die Landarztquote könne ein Baustein sein, ersetze aber kein funktionierendes System. Das wirkliche Problem seien die Rahmenbedingungen auf dem Land, die verhinderten, dass sich junge Ärzte für eine Niederlassung dort entschieden. „Wir brauchen flächendeckend Medizinische Versorgungszentren und Polikliniken, in denen junge Ärzte arbeiten können“, sagte Kutsche. „Denn die Realität ist, die junge Generation will das finanzielle Risiko der Einzelpraxis nicht mehr tragen.“ SPD-Gesundheitspolitikerin Jouleen Gruhn betonte, dass gute Gesundheitsversorgung keine Frage des Wohnorts sein dürfe. Wer auf dem Land lebt, hat dasselbe Recht darauf, wie in der Stadt. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburgs begrüßt jede Initiative, die sie dabei unterstützt, junge Kolleginnen und Kollegen für die ambulante Versorgung zu gewinnen. 

Minister Wilke: „Für echte Inklusion müssen wir die Barrieren in den Köpfen abbauen“
(MASGZ, Pressemitteilung vom 04.05.2026)

Rund um den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai finden auch in diesem Jahr in ganz Brandenburg zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen statt, bei denen Menschen mit und ohne Behinderungen für mehr Inklusion und eine gleichberechtigte Teilhabe allen Menschen eintreten. In diesem Jahr steht der Protesttag unter dem Motto „Menschenrechte sind nicht verhandelbar“. Sozialminister René Wilke sieht in den zahlreichen Veranstaltungen eine gute Gelegenheit, daran zu erinnern, welch weiten Weg unsere Gesellschaft zu echter Gleichstellung noch zu gehen hat. Der Minister betont, dass das Thema auch für die Landesregierung hohe Priorität genießt. Im Koalitionsvertrag hat man sich vorgenommen, das Brandenburgische Behindertengleichstellungsgesetz weiterzuentwickeln – für mehr Inklusion und Chancengleichheit gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention. 
Informationen der BAG SELBSTHILFE


Bundeskabinett verabschiedet Gesetzentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 
(BAG SELBSTHILFE, E-Mail vom 07.05.2026)

Am 06.05.2026 hat das Bundeskabinett auf Vorschlag von Bundesfrauenministerin Karin Prien und Bundesjustizministerin Dr. Stefanie Hubig den Gesetzentwurf, zu dem u.a. auch mit sehr kurzer Frist (vier Arbeitstage) die Betroffenenverbände Stellung nehmen konnten, beschlossen. Ziel des Gesetzentwurfs sei es, die Vorgaben der Europäischen Union (EU) zum Diskriminierungsschutz ins deutsche Recht umzusetzen. Ferda Ataman, die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, hat diesen Gesetzentwurf als unzureichend kritisiert. So würde der Gesetzentwurf zwar punktuell einige Schutzlücken schließen, dem Reformbedarf beim Diskriminierungsschutz in Deutschland jedoch nicht gerecht werden. Sie bezeichnet den Gesetzentwurf insbesondere mit Blick auf europäische Vorgaben und Standards als unzureichend. Zudem bedauert Frau Ataman anlässlich ihrer Stellungnahme zum Kabinettsbeschluss die “verpasste Chance“, durch eine grundlegende Reform des AGG ein sichtbares Zeichen gegen Diskriminierung und für Chancengerechtigkeit zu senden. 
Die ausführliche Stellungnahme kann unter folgendem Link abgerufen werden: 

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/Sonstiges/stellungnahme_agg-reform.pdf?__blob=publicationFile&v=1


Tipps & Informationen 

Amnesty International: Deutschland kommt Verpflichtungen aus der UN-Behindertenrechskonvention (UN-BRK) nicht ausreichend nach 
(Beitrag: Journalist Frédéric Valin)

Ende des Jahres wird die UN-BRK 20 Jahre alt. Zumindest theoretisch betrifft die Konvention fast alle der schätzungsweise 650 Millionen Menschen weltweit, die mit einer Behinderung leben. Sie wurde innerhalb kürzester Zeit von zahlreichen Staaten unterzeichnet und ist inzwischen von 191 Staaten auch ratifiziert. Ihre Umsetzung wird vom UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen geprüft. In Deutschland war dies 2015 und 2023 der Fall. Das Ergebnis erklärt vielleicht, warum es keine übermäßigen Feierlichkeiten geben wird. Laut dem letzten Prüfbericht des UN-Fachausschusses sind hierzulande mehr Rück- als Fortschritte zu verzeichnen, und zwar in fast allen Bereichen. So wurden zwar bei der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in das Schulsystem in Einzelfällen Fortschritte erzielt, doch bestehen sonderpädagogische Einrichtungen weiterhin fort. Besorgniserregend ist die Sparpolitik der Bundesländer, die sich insbesondere im sozialen Sektor niederschlägt. Offene Wohnformen wie etwa Wohngemeinschaften sollen die Inklusion verbessern, Heime sollen abgeschafft werden. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, in welcher Geschwindigkeit Heime zu “totalen Institutionen“ rückgebaut werden können, also zu Orten, in denen ein Kontakt zur Außenwelt kaum noch oder gar nicht mehr möglich war. Nach Angaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte ist jedoch noch immer knapp die Hälfte der Betroffenen stationär untergebracht. Das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben wird in diesen sogenannten besonderen Wohnformen häufig verletzt. Abgeschafft werden müsste auch im Sinne der Konvention das Werkstättensystem. Stattdessen werden vermehrt auch Menschen mit psychischer Behinderung in diese Institutionen einsortiert, stellt die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen fest. Laut Gesetz sollen hier Betreute auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Eine Studie ergab jedoch, dass nur 0,35 Prozent der mehr als 300.000 Beschäftigten dieser Parallelarbeitswelt entkommen. Die Einführung eines Mindestlohns wird mit dem Hinweis abgelehnt, es handle sich um Rehabilitationsmaßnahmen und nicht um Arbeitsstellen. 

“Reisen für Alle“ – die neue Website für barrierefreies Reisen
(BAG-Selbsthilfe, E-Mail vom 27.03.2026)

Reiselust statt Barrierefrust

„Reisen für Alle“ zeigt, welche Betriebe und Destinationen
· innovativ und nachhaltig handeln
· die Bedürfnisse unterschiedlicher Gästegruppen berücksichtigen
· Wert auf ein inklusives Miteinander legen
· Gäste einschließen statt ausgrenzen

Die überarbeitete Website finden Sie unter: www.reisen-fuer-alle.de

Positionspapier des Deutschen Behindertenrats zur Umsetzung der Triage-Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts 
(kobinet Nachrichten vom 02.05.2026)

Der Triage-I-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts entstand während der COVID-19-Pandemie im Kontext knapper intensivmedizinischer Ressourcen. Verfassungsbeschwerden von Menschen mit Behinderungen hatten zum Inhalt, der Gesetzgeber schütze sie nicht ausreichend vor Diskriminierung bei Triage-Entscheidungen, also der Verteilung knapper Behandlungsressourcen, da es keine gesetzlichen Regelungen gab. Es gab lediglich Empfehlungen medizinischer Fachgesellschaften. Danach war der Gesetzgeber aufgefordert, unverzüglich Vorkehrungen zu treffen, dass im Fall einer Triage, niemand aufgrund einer Behinderung benachteiligt wird. Folge des ersten Triage-Beschlusses war die Neuregelung des § 5c Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Gegen diese gesetzlichen Vorgaben klagten 14 Ärzte zusammen mit dem Marburger Bund, weil sie darin eine nicht hinnehmbare Einschränkung ihrer Berufs- und Therapiefreiheit sahen. Das Bundesverfassungsgericht hat daraufhin im Triage-II-Beschluss den § 5c IfSG für verfassungswidrig erklärt, da der Bund nicht zuständig sei. Die Regelung würde nicht der Pandemiebekämpfung dienen, sondern der Pandemiefolgebewältigung. Damit begrenze ohne formale rechtliche Grundlage die ärztliche Berufsausübung. Für die Regelung der Triage seien die Länder zuständig. Darin sieht der Deutsche Behindertenrat (DBR) dringenden Handlungsbedarf. Der DBR stellt fest, dass das im Grundgesetz verankerte Recht auf freie Berufsausübung nicht über dem grundsätzlich geschützten Recht auf Leben oder dem Schutz vor Benachteiligung aufgrund z.B. einer Behinderung steht. Im Konfliktfall müsse die Berufsfreiheit zurückstehen. Die Bundesländer sind nunmehr gefordert, bundeseinheitliche Regelungen zu treffen, welche sicherstellen, dass in Krisenzeiten mit knappen intensivmedizinischen Ressourcen niemand wegen Behinderung, Alter oder anderer Diskriminierungsmerkmale bei der Zuteilung dieser Ressourcen benachteiligt wird. 

GKV-Spargesetz: Auswirkungen auf unterschiedliche Fachgruppen berechnet 
(Deutsches Ärzteblatt vom 30.04.2026)

Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung hat im Rahmen einer Sonderauswertung anhand der vertragsärztlichen und vertragspsychotherapeutischen Abrechnungsdaten abgeschätzt, wie sich die „Streichung kostenintensiver Sondervergütungen“ auf das GKV-Honorar in Euro nach Fachgruppen im Jahr 2027 voraussichtlich auswirken wird. Danach sind Radiologie-Praxen besonders stark betroffen, gefolgt von Hals-Nasen-Ohren-Praxen, Phoniatern und Pädaudiologen sowie Fachärzten internistischer Fachrichtungen. Überdurchschnittlich tangiert sind auch die Neurologie und die Orthopädie. Dem Zentralinstitut zufolge sind diese Fachrichtungen vor allem deshalb so stark betroffen, weil deren Praxen sich um eine besonders schnelle Terminvergabe, für die von Hausärzten oder Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen vermittelten Patienten bemüht haben. Psychiater und Psychotherapeuten trifft hingegen der Wegfall der Zuschläge für die Kurzzeitpsychotherapie. Hausärzte und Kinderärzte sind von pauschalen Kürzungen ihrer Vergütungen betroffen. Auf diese Kürzungen können Praxen kurzfristig oftmals nur durch Personalabbau reagieren, was in der Regel eine Verringerung des Termin- und Leistungsangebots der Praxen zur Folge hat. 

Der Erbfall – Was ist zu tun?
(bvkm, Pressemitteilung vom 29.04.2026)

Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) hat seinen bewährten Rechtsratgeber „Der Erbfall – Was ist zu tun?“ aktualisiert. Der Ratgeber stellt die Fortsetzung des bvkm-Ratgebers „Vererben zugunsten von Menschen mit Behinderung“ dar. Mit Hilfe eines Behindertentestaments können Eltern ihrem behinderten Kind finanzielle Mittel zukommen lassen, mit denen es z.B. medizinische Leistungen bezahlen oder sich an seinem Geburtstag Wünsche erfüllen kann. Möglich ist dies durch eine erbrechtliche Gestaltung, die den Zugriff des Sozialamts auf die Erbschaft verhindert. 
Der Ratgeber steht im Internet als Download unter www.bvkm.de kostenlos zur Verfügung. Er kann als Druckversion zum Preis von 3 Euro (Mitglieder) bzw. 4 Euro (Nichtmitglieder) im Webshop (https://verlag.bvkm.de) bestellt werden. 

Onkologie: Krebs auf dem Rückzug 
(Deutsches Ärzteblatt 2/2026)

Die 15. Ausgabe von „Krebs in Deutschland“ beruht auf Registerdaten und der amtlichen Todesursachen-Statistik von 1999 bis zum Jahr 2023. Die Publikation erscheint alle zwei Jahre. Sie erfasst die wichtigsten epidemiologischen Maßzahlen für mehr 30 unterschiedliche Krebsarten und für Krebserkrankungen insgesamt zusammen. Enthalten sind Angaben zu Erkrankungshäufigkeit und Sterblichkeit sowie Darstellungen zur Verteilung der Tumorstadien und zu Überlebensaussichten. Sowohl die Neuerkrankungsrate als auch die Sterberate an Krebs sind bei Frauen und Männern rückläufig. 
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Bild: 1 Krebssterberaten im Laufe der Jahre in Deutschland







Bild: 2 Anteil der häufigsten Tumorlokalisationen an allen Krebsneuerkrankungen in Deutschland im Jahr 2023




Konferenz der Beauftragten von Bund und Ländern für Menschen mit Behinderungen (KBB) positionieren sich zur Diskussion um Leistungskürzungen
(Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen)

Die Beauftragten von Bund und Ländern für Menschen mit Behinderungen veröffentlichen zum Abschluss ihres 72. Treffens in Celle am 22./23. April 2026 eine gemeinsame Petition zu den diskutierten Leistungskürzungen. Die Kürzungsüberlegungen lassen weitreichende Einschnitte in der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen erwarten. Die Vorschläge würden zu unzumutbaren Einschnitten in der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen führen. Deutlich ist, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht mit den Vorgaben der Behindertenrechtskonvention vereinbar wären. Besonders problematisch ist die geforderte Einschränkung des Wunsch- und Wahlrechts, das Grundlage für eine selbstbestimmte Lebensführung von Menschen mit Behinderungen ist. Zudem wird das Ziel des Bürokratieabbaus kaum angegangen, dafür aber die Beschneidung der Rechte von Menschen mit Behinderungen forciert. In ihrer Gesamtschau sind die Vorschläge nicht geeignet, die erforderlichen Weiterentwicklungen der Eingliederungshilfe unter dem Blickwinkel der Teilhaberechte von Menschen mit Behinderungen und der angestrebten 
Dämpfung der Kostendynamik auszugestalten. Damit sind sie abzulehnen. „Menschen mit Behinderungen, die beispielsweise selbstbestimmt am Arbeitsleben teilhaben und ihr eigenes Geld verdienen, die in einer barrierefreien Wohnung leben und nicht im Heim, sind von steuerfinanzierten Leistungen unabhängiger. Wer an alten Zöpfen festhält und am falschen Ende spart, verursacht Folgekosten“, betonte Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. 

Durch konsequente Digitalisierung den Sozialstaat einfacher und verlässlicher machen
(BMAS-Pressemitteilung vom 20.05.2026)

Am 20.05.2026 hat das neue Expertengremium “Digitalisierung Sozialstaatsreform“ seine Arbeit aufgenommen. Das Gremium setzt sich aus Vertretern des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung als Vorsitzende, der Bundesagentur für Arbeit, den Ländern Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Bremen sowie den drei kommunalen Spitzenverbänden zusammen. Weitere Bundesländer, Sozialversicherungsträger und Digital Expert*innen werden themenbezogen hinzugezogen, um das Fachwissen aus allen Bereichen zu nutzen. Das Expertengremium wird bis Ende 2027 monatlich tagen und soll die Digitalisierung der Arbeits- und Sozialverwaltung vorantreiben. Ziel ist ein Sozialstaat, der schneller hilft und einfacher funktioniert. Die Verwaltung soll im Hintergrund besser zusammenarbeiten, sodass Bürger*innen nicht mehr selbst Zuständigkeiten klären müssen. Ein zentraler Hebel dafür ist die konsequente Digitalisierung. Das Gremium wird sich mit der Entscheidung zum zentralen digitalen Sozialportal als “One Stop Shop“ beschäftigen. Dort sollen Bürger*innen alle Sozialleistungen digital beantragen und verwalten können, ohne dass sie mehrfach Formulare ausfüllen oder Behördengänge machen müssen. Dafür müssen die Verwaltungssysteme modernisiert und ein besserer Datenaustausch zwischen den Behörden organisiert werden. Die künftige “EUDI Wallet“, eine digitale Brieftasche für das Smartphone, spielt dabei eine Schlüsselrolle. Sie macht digitale Ausweise wie Renten- oder Schwerbehindertenausweis auf dem Smartphone verfügbar und erleichtert das Hochladen von Nachweisen und Antragsverfahren. Künstliche Intelligenz soll die Antragsprozesse unterstützen, sie verständlicher machen und Routineaufgaben reduzieren. So gewinnt die Verwaltung mehr Zeit für die persönliche Beratung. 

Bundestag beschließt Apothekenreform 
(Bundesministerium für Gesundheit) 

Der Bundestag hat am 22. Mai 2026 das Gesetz zur Weiterentwicklung der Apothekenversorgung (ApoVWG) beschlossen. Mit dem Gesetz können Apotheken Patient*innen künftig mehr Leistungen anbieten – von Impfungen über Vorsorge bis zu mehr Arzneien auch ohne sonst nötiges Rezept. 

Die wesentlichen Regelungen: 
· Zur Stärkung von Apothekenstandorten insbesondere in ländlichen Gebieten wird die Notdienstpauschale nahezu verdoppelt und ein neuer Zuschuss für Teilnotdienste eingeführt. Zudem ist es künftiger leichter, Zweigapotheken in ländlichen Regionen zu gründen. 
· Erprobung der vorübergehenden Aufrechterhaltung des Apothekenbetriebs in ländlichen Regionen durch erfahrene pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA), um die Arzneimittelversorgung sicherzustellen. 
· Durch die Erweiterung des Leistungsspektrums in Apotheken erhält die Bevölkerung einen niedrigschwelligen Zugang zu Impf-, Test- und Präventionsangeboten: Impfen mit allen Impfstoffen, die keine Lebensimpfstoffe sind (z.B. Tetanus, FSME), Schnelltests gegen bestimmte Erreger, Blutentnahmen zu diagnostischen Zwecken, neue pharmazeutische Dienstleistungen zu Prävention und Früherkennung von Erkrankungsrisiken (Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes) sowie Beratungen zur Rauchentwöhnung. 
· Abgabe von bestimmten verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ohne Rezept in dringenden Fällen als Anschlussverordnung bei einer Dauermedikation und bei akuten unkomplizierten Erkrankungen. Für die Bestimmung dieser unkomplizierten Erkrankungen wird das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Abstimmung mit den Arzneimittelkommissionen der deutschen Ärzteschaft und der Deutschen Apotheker innerhalb eines Jahres einen fachlichen Vorschlag erarbeiten. Das Bundesministerium für Gesundheit kann diesen Vorschlag per Rechtsverordnung umsetzen.
· Nullretaxationen aus formalen Gründen werden ausgeschlossen: Gibt die Apotheke ein medizinisch gleichwertiges Arzneimittel wie das eigentlich abzugebende Arzneimittel ab, darf die Krankenkasse die Abrechnung der Apotheke nicht mehr aus formalen Gründen beanstanden.
· Apotheken sollen künftig bei der Einlösung von Arzneimittelverordnungen ein vorrätiges Arzneimittel abgeben dürfen, sofern rabattierte Arzneimittel nicht verfügbar sind.
· Im Hinblick auf flexiblere Arbeitszeitmodelle kann die Apothekenleitung von Filial- oder Zweigapotheken auch durch zwei Personen wahrgenommen werden.
Seminare & Veranstaltungen 


[bookmark: _Hlk207272685]Politischer Empfang: “20 Jahre AGG“
(BAG Selbsthilfe, E-Mail vom 15.04.2026)

Termin:			9. Juni 2026					17:00 bis 21:00 Uhr

Veranstalter:	Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS)

Ort:	TIPI am Kanzleramt in Berlin 

Anmeldung:	www.20-Jahre-AGG.de 

2006 wurde in Deutschland das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) eingeführt. 20 Jahre später soll das Gesetz reformiert werden. Gut so, denn das AGG ist wichtiger denn je. Der Veranstalter will mit den Teilnehmenden ins Gespräch kommen. An dem Abend werden die amtierende Bundesjustizministerin Dr. Stefanie Hubig und die ehemalige Justizministerin Brigitte Zypries begrüßt. 

Online-Fachtagung: „Inklusion über den Tellerrand“
(BAG Selbsthilfe, E-Mail vom 15.04.2026)

Termin:			25. Juni 2026				   10:00 bis 14:00 Uhr

Veranstalter:	agl e.V., bezev e.V., BAG SELBSTHILFE e.V., BeN e.V., EWNT e.V., ELAN e.V., Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe behinderter Menschen Bremen e.V.

Anmeldung:	https://agl-einewelt.de/termin/inklusion-ueber-den-tellerrand-globale-teilhabe-gestalten-vernetzen-austauschen-kooperieren/

Wie können wir Inklusion und globale Gerechtigkeitsarbeit stärker miteinander verbinden? Mit dem Fachtag sollen interessierte Menschen aus Inklusion und Eine Welt-Arbeit zusammengebracht werden. Ziel ist es, sich zu vernetzten, Erfahrungen zu teilen und neue Kooperationen anzustoßen. 

Save the Date – “Stadt Land Bund 2026”
(MGS)

Termin:			30. Juni 2026				   13:30 bis 18:30 Uhr

Veranstalter:	BFIT-Bund in Kooperation mit dem MASGZ

Ort:	Potsdam

Barrierefreiheit ist weniger eine behindertenpolitische Forderung als ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Um dieses umzusetzen, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen auf unterschiedlichen Wegen und in allen Lebensbereichen. Ziel der Veranstaltung ist es, die Wichtigkeit des Themas “Barrierefreiheit“ zu verdeutlichen. Es sollen Beispiele aus der Praxis für die Umsetzung digitaler Barrierefreiheit aus verschiedenen Bereichen vorgestellt werden. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, gemeinsam ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen auszutauschen. 
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Die altersstandardisierten Sterberaten sind in
den letzten 25 Jahren sowohl bei Frauen als
auch bei Mannern deutlich gesunken.
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